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1 Bezeichnunq der Datei

,,DNA-Analyse-Datei"

Die Datei ist eine Verbunddatei nach Maßgabe des $ 11 Abs. 2 und 3 BKAG.

2 Rechtsqrundlaqe und Zweck der Datei

2.1 Rechtsgrundlage

Für die Führung der Datei:
$ 2 Abs. 4 BKAG, $ 7 Abs. 1 BKAG, $ I Abs. 1, 3 und 6 BKAG
S 3 DNA-ldentitätsfeststellungsgesetz

Für die Datenanlieferung durch das BKA:
$  2Abs .  1  und2  BKAG,  S7Abs .  1  BKAG,  $  13Abs .  4  BKAG
SS 5e ff i .V.m. S 74 IRG
$ 4  Abs .  1 ,  2  BKAG i .V .m.  SS  161 ,  163  S IPO

Für die Datenanlieferung durch die Länder:
$ 13 Abs.  1  BKAG i .V.m.  SS 161 ,  163 SIPO

Für die Datenanlieferung durch den BGS:
S 13 Abs.  3  BKAG i .V.m.  SS 161 ,  163 SIPO

Für die Datenanlieferung durch den Zoll :
S 13 Abs.  3  BKAG i .V.m.  S 68 BGSG

Für die Datenübermitt lung:
$ 1 1 Abs. 2 BKAG, SS 10, 14 BKAG i.V.m. S 3 DNA-ldentitätsfeststel lungsgesetz

2.2 Zweck der Datei

(1) Die ,,DNA-Analyse-Datei" dient der Vorsorge f ür die künft ige Vedolgung von
Straftaten mit erheblicher Bedeutung, insbesondere von Verbrechen, Vergehen
gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gefährl icher Köperverletzung, Diebstahl
in besonders schwerem Fall oder Erpressung.

(2) Verarbeitet werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit nur sol-
chen DNA-Merkmalen, die für die ldentif izierung einer Person oder die Zuord-
nung einer Spur zu einer bestimmten Person erforderl ich sind (DNA-
ldentif izierungsmuster). Die Speicherung personenbezogener Daten im Zu-
sammenhang mit weiteren Merkmalen oder Merkmalskombinationen aus dem
codierenden Bereich der DNA, die die Erstel lung eines Personenprofi ls (geneti-
sche Anlagen) ermöglichen, ist unzulässig.
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(3) ln der Datei können gegen den Willen des Betroffenen erhobene personenbe-
zogene Daten nur von Beschuldigten (Nr. 2.2 (3) (a), (b), (d)), in S 2 DNA-
ldentitätsfeststellungsgesetz genannten Personen - künftig:,,Verurteil-
te/gleichgestellte Personen" * (Nr. 2.2 (3) (c) und (d)) oder unbekannten Spu-
renlegern (Nr. 2.2 (3) (e)) erfaßt werden, soweit die Erhebung gemäß den Vor-
schriften der Strafprozeßordnung i.d.F. durch das DNA-
ldentitätsfeststellungsgesetz auf Grund einer richterl ichen Anordnung nach
SS 81f , 819 Abs. 3 SIPO, S 2 DNA-ldentitätsfeststellungsgesetz erfolgt ist. DNA
ldentifizierungsmuster, die vor Inkrafttreten des STVAG (am 22.03.97) aus Kör-
perzellen im Wege einer Untersuchung nach $ 81a SIPO gewonnen worden
sind, dürfen ohne richterliche Anordnung gespeichert werden; ab dem 22.03.97
(nach Inkrafttreten des STVAG vom 17.03.97) sind die Voraussetzungen der
SS 81e,81f SIPO maßgebend.

lm einzelnen gi l t :

(a) Von Beschuldigten, gegen die wegen des Verdachts einer Straftat mit erhebli-
cher Bedeutung oder, soweit eine solche Straftat im Rausch begangen wurde,
wegen Verdachts des Vollrauschs ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ge-
führt wird, werden DNA-Identif izierungsmuster, die vor dem 22.03.97 gemäß
$ 81a SIPO und ab dem 22.03.97 gemäß $$ 81e, 81f SIPO gewonnen wurden,
erfaßt, wenn wegen der Art oder Ausführung der Tat, der Persönlichkeit des
Beschuldigten oder sonstiger Erkenntnisse Grund zu der Annahme ($ 8 Abs. 6
Satz 1 Nr. 1 BKAG i.V.m. $ 3 Satz 3 DNA-ldentitätsfeststellungsgesetz) besteht,
daß gegen ihn künftig Strafverfahren wegen der vorgenannten Straftaten zu
führen sind.

(b) Weiterhin können Daten edaßt werden, die zum Zwecke der ldentitätsfeststel-
lung in künft igen Strafverfahren gemäß S 81g SIPO in derWeise erhoben wur-
den, daß dem Beschuldigten, der einer Straftat nach Nr. 2.2 (1) oder, soweit ei-
ne solche Tat im Rausch begangen wurde, des Vollrauschs verdächtigt wird,
Körperzellen entnommen und zur Feststel lung des DNA-ldentif izierungsmusters
molekulargenetisch untersucht wurden mit der Prognose, daß wegen der Art o-
der Ausführung der Tat, der Persönlichkeit des Beschuldigten oder sonstiger
Erkenntnisse Grund zuder Annahme besteht, daß gegen ihn künft ig erneut
Strafverfahren wegen einer der vorgenannten Straftaten zu führen sind. Für die
Verarbeitung der so erhobenen Daten in der DNA-Analyse-Datei tritt die in-
haltsgleiche Prognose nach $ I Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 BKAG hinzu.

(c) Erfaßt werden können auch Daten, die aus Maßnahmen, die nach $ 819 der
Strafprozeßordnung zulässig sind, stammen, die durchgeführt werden unter den
Voraussetzungen, daß der Betroffene wegen einer der in Nr. 2.2 (1) genannten
Straftaten rechtskräftig verurteilt oder nur wegen erwiesener oder nicht
ausschließbarer Schuldunfähigkeit,  auf Geisteskrankheit beruhender Verhand-
lungsunfähigkeit oder fehlender oder nicht ausschließbar fehlender Verantwort-
l ichkeit (S 3 JGG) nicht verurtei l t  worden ist und die entsprechende Eintragung
im Bundeszentralregister oder Erziehungsregister noch nicht getilgt ist ($ 2
DNA-ldentitätsfeststellungsgesetz). Nr. 2.2 (3) (b) Satz 2 gilt entsprechend.
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Sind für Zwecke eines Strafverfahrens an Körperzellen des Beschuldigten oder
des Verurteilten/der gleichgestellten Person (Nr. 2.2 (3)) bereits molekulargene-
tische Untersuchungen durchgef ührt worden ($ 81e Abs. 1 Satz 1 SIPO; vor
dem 22.03.97: $ 81a Abs. 1 SIPO), dürfen die gewonnenen DNA-
ldentifizierungsmuster unter den Voraussetzungen der Nr. 2.2 (3) (b) bzw. (c)
gespeichert werden.

lst Spurenmaterial in Verfahren wegen einer Straftat gemäß Nr. 2.2 (1) mole-
kulargenetisch untersucht worden (ab 22.03.97: nach S 81e Abs. 1 Satz 2 oder
nach $ 81e Abs. 2 SIPO), dürfen auch die hierbei gewonnenen DNA-ldentif i-
zierungsmuster des unbekannten Spurenlegers in der Datei gespeicheft wer-
den.

Erfasst werden können auch Daten von Beschuldigten, Verurteilten/gleichge-
stellten Personen und unbekannten Spurenverursachern, wenn die Daten von
ausländischen Behörden angeliefert werden.

DNA-ldentif izierungsmuster, die auf Grund der Einwill igung des Betroffenen
gewonnen worden sind, dürfen nur in die Datei eingestellt werden, wenn der
Betroffene die Einwill igung in Kenntnis der Aufnahme in die beim BKA geführte
DNA-Analyse-Datei erteilt hat.
Für die Anforderungen an die Einwill igung in die Gewinnung des DNA-
ldentifizierungsmusters gelten die Voraussetzungen des $ 4a BDSG bzw. der
vergleichbaren Ländervorschriften entsprechend.

2 .3 Die Datei ermöglicht

das Erkennen von relevanten Personen
die Zuordnung von Personen zu Tatortspuren
die Zuordnung von Tatortspuren zu Personen
die Zuordnung von Tatortspuren zu anderen Tatortspuren
die Gewinnung von Erkenntnissen über polizei- und kriminaltaktisches Vorgehen
die Ausscheidung unbedeutender Informationen und Erkenntnisse
das Ausscheiden von nicht tatverdächtigen Personen.

Personenkreis. über den Daten qespeichert werden

Aufnahme in die Dateif inden Daten von

Beschuldigten
Verurteilten/gleichgestellten Personen

(d)

(e)

(f)

(4)

3
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4 Art der zu speichernden personenbezooenen Daten

Personendaten
D NA- ldentif izieru ngsmuster
Spuren
Vorgangsdaten/Verwaltu n gsdaten

5 Arten der personenbezoqenen Daten. die der Erschließunq der Datei dienen

5.1 Personendaten
. Familienname/Geburtsname
. Vorname(n)
. Geburtsdatum
. Geburtsort
. DNA-ldentifizierungsmuster

5.2 Spuren
. Spurennummer
. Spurenbezeichnung
. DNA-ldentifizierungsmuster

5.3 Tatvorwurf
. Angabe der gesetzlichen Vorschriften und nähere Bezeichnung der Straftaten

5.4 Vorgangs-/Verwaltungsdaten
. Aktenzeichen der sachbearbeitenden Dienststelle (Polizei/StA/Gericht)
. Sachbearbeitende Dienststelle
. Untersuchungsstelle des DNA-Datensatzes sowie deren Aktenzeichen
. ErfassendeDienststelle/Datenbesitzer
. Erfassungsdatum des Datensatzes
. Aussonderungsprüfdatum

6 Anlieferunq oder Einqabe der zu speichernden Daten

6.1 In die Datei geben das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter die im Rah-
men der jeweiligen Zuständigkeit gewonnenen Daten ein ($ 1 1 Abs. 2 Satz 1 BKAG);
durch BGS und Zoll werden die Daten konventionell angeliefert.

6.2 Dem BKA obliegt die Überwachung der Einhaltung der Regeln der Zusammenarbeit
bei Verbunddateien ($ 12 Abs. 1 BKAG).
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6 .3

7

Die datenschutzrechtliche Verantwortung für die gespeicherten Daten, namentlich für
die Rechtmäßigkeit der Erhebung, die Zulässigkeit der Eingabe sowie die Richtigkeit
oder Aktualität der Daten, trägt die Stelle, die sie unmittelbar eingegeben hat (912
Abs.2 Satz 1 BKAG)

Voraussetzunqen. unter denen in der Datei qespeicherte personenbezooene
Daten an welche Empfänqer und in welchem Verfahren übermittelt werden

Zum Abruf werden die in Nr. 5 genannten Daten bereitgehalten. Zum Abruf sind die
Landeskriminalämter und das Bundeskriminalamt berechtigt ($ 11 Abs. 2 Satz2
BKAG).

Auskünfte an Dritte dürfen nach Maßgabe des S 3 Satz 4 DNA-ldentitätsfeststel-
lungsgesetz nur für Zwecke eines Strafverfahrens, der Gefahrenabwehr und der in-
ternationalen Rechtshilfe hierfür erteilt werden.

Das BKA kann im innerstaatlichen Bereich Informationen aus der Datei konven-
tionell übermitteln an
. andere Polizeien des Bundes und der Länder oder
. andere als die genannten Behörden und sonstige öffentl iche Stellen,

soweit dies erforderlich ist

1. für Zwecke der Strafverfolgung, der Strafvollstreckung, des Strafvollzugs
und der Gnadenverfahren oder

2. für Zwecke der Gefahrenabwehr

und Zwecke des Strafverfahrens nicht entgegenstehen.

Eine Übermittlung an nicht-öffentliche Stellen findet nicht statt.

Die Verantwortung für. die Zulässigkeit einer Übermittlung trägt das Bundeskri-
minalamt; erfolgt die Ubermittlung in den Fällen der Nr. 7.3 (1), 1. Anstrich und
2. Anstrich Nr. 1 auf Ersuchen des Empfängers, trägt dieser die Verantwortung.

Das BKA kann im internationalen Bereich Informationen aus der Datei konven-
tionell übermitteln an Polizei- und Justizbehörden sowie an sonstige für die
Verhütung oder Verfolgung von Straftaten zuständige öffentliche Stellen, die mit
Aufgaben der Verhütung oder Verfolgung von Straftaten befaßt sind, soweit
dies erforderlich ist

zur Verfolgung von Straftaten oder zur Strafvollstreckung nach Maßgabe
der Vorschriften über die internationale Rechtshilfe in strafrechtlichen An-
gelegenheiten,
zur Abwehr einer im Einzelfal l  bestehenden erheblichen Gefahr für die öf-
fentl iche Sicherheit oder
zur Verhütung von Straftaten mit erheblicher Bedeutunq.

7.2

7 .3 ( 1 )

7.4

(2)

(3)

( 1 )

1 .

3.
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7.6

(2)

( 1 )7 .5

Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Ubermittlung trägt das BKA. Die
Ubermittlung unterbleibt, soweit Grund zu der Annahme besteht, daß durch sie
gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes verstoßen würde, sowie wenn
durch sie schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden.

Kann ein gespeichertes DNA-ldentif izierungsmuster einer unbekannten Person
einem Beschuldigten oder Verurteilten/einer gleichgestellten Person durch das
BKA zugeordnet werden, unterrichtet das BKA hiervon das zuständige Landes-
kriminalamt unter Mitteilung der gespeicherten Verfahrensdaten ($ 2 Abs. 2 Nr.
2 i .V.m. S 10 Abs. 1 BKAG).

(2) Erfolgt die Zuordnung durch ein Landeskriminalamt (s.o.), kann die Verpfl ich-
tung des BKA nach Nr. 7.5 (1) dadurch erfüllt werden, daß das Landeskriminal-
amt den Datenbesitzer unterrichtet.

Die Auskunft an den Betroffenen richtet sich nach S 19 BDSG; die Auskunft erteilt das
BKA im Einvernehmen mit der Stelle, die die datenschutzrechtl iche Verantwortung
gemäß Nr. 6.3 trägt ($ 12 Abs. 5 Sätze 1, 2 BKAG). Für die Landeskriminalämter
bleibt im übrigen S 12 Abs.5 Satz 3 BKAG unberührt.

Prüffristen. Speicherunqsdauer und Veränderunoen

Die Verbundteilnehmer prüfen im Rahmen der Einzelfallbearbeitung sowie
. bei erwachsenen Beschuldigten nach zehn Jahren
. beijugendlichen Beschuldigten nach fünf Jahren

ob die Daten zu berichtigen oder zu löschen sind ($ 32 Abs. 3 BKAG; $ 32 Abs. 9
BKAG für die Verpfl ichtungen der Länder). Satz 1 gilt für Verurteilte/gleichgestellte
Personen entsprechend.

Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem das letzte Ereignis eingetreten ist, das zur
Speicherung der Daten geführt hat, jedoch nicht vor Entlassung des Betroffenen aus
einer Justizvollzugsanstalt oder Beendigung einer mit Freiheitsentziehung verbunde-
nen Maßregel der Besserung und Sicherung (S 32 Abs. 5 Satz 1 BKAG).

Die Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind (S 32 Abs. 1, 9 Satz 1 BKAG).

Die Daten sind zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig oder nicht mehr erfor-
derlich ist ($ 32 Abs. 2, 9 Satz 1 BKAG).
. Unzulässig ist eine Speicherung, wenn der Beschuldigte rechtskräftig freigespro-

chen, die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen ihn unanfechtbar abgelehnt oder
das Verfahren nicht nur vorläufig eingestellt worden ist und sich aus den Ent-
scheidungsgründen ergibt, daß der Betroffene die Tat nicht oder nicht rechtswid-
rig begangen hat (S I Abs. 3 BKAG).

8 . 1

8.2

8.3

8.4
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. Ebenso sind die Daten eines Beschuldigten zu löschen, wenn kein Grund mehr zu

der Annahme besteht, daß gegen ihn Strafverfahren wegen Straftaten mit erhebli-
cher Bedeutung zu führen sind ($ 8 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 BKAG i.V.m. $ 3 Satz 3
DNA- | dentitätsf eststel I un gsgesetz).

8.5 Das BKA und die Landeskriminalämter sind zur Vornahme von Veränderungen in der
Datei verpfl ichtet (S 32 Abs. 1, 2 und 9 i.V.m. $ 11 Abs.3, S 12 Abs. 2 BKAG).

9 Protokollieruno

9.1 Für Zwecke der Datenschutzkontrolle erfolgt eine automatische Protokollierung von
Abrufen aus der Datei gemäß S 11 Abs. 6 BKAG. Protokolliert werden bei durch-
schnittlich jedem zehnten Abruf der Zeitpunkt, die Angaben, die die Feststellung der
aufgerufenen Datensätze ermöglichen, sowie die für den Abruf verantwortliche
Dienststelle mit der Benutzerkennunq des Anwenders.

9.2 Die Protokolldateiwird im BKA geführt. Die Daten sind nach 12 Monaten zu löschen.

10 Technische und orqanisatorische Maßnahmen

Das Bundeskriminalamt trifft die in der Anlage zu $ 9 BDSG aufgeführten technischen
und organisatorischen Maßnahmen (s. $ 11 Abs. 6 Satz 4 BKAG).

10.1 Die Datenverarbeitungsanlagen, auf denen die automatisierte Dateivorgehalten wird,
befinden sich in einem durch ein elektronisches Zugangskontrollsystem geschützten
Bereich (Zugangskontrolle).

10.2 Daten aus der,,DNA-Analyse-Datei" werden ausschließlich zur Sicherstellung des
ordnungsgemäßen Betriebes der Datenverarbeitungsanlage und ausschließlich in-
nerhalb des durch ein Zugangskontrollsystem geschützten Bereiches auf Datensiche-
rungsbänder geschrieben. Die Datensicherungsbänder werden in einem innerhalb
des gesicherten Bereiches nochmals besonders geschützten Datenarchiv-Raum auf-
bewah rt (Datenträgerkontrol le).

10.3 Datenträger, auf denen sich Daten aus der,,DNA-Analyse-Datei" befinden, werden
nicht nach außerhalb des gesicherten Bereichs verbracht (Transportkontrolle).

10.4 Für den Zugritt auf die Daten der,,DNA-Analyse-Datei" ist die Anmeldung auf einer für
die Datei berechtigten Kennung unter Angabe eines persönlichen Paßwortes erfor-
derlich (Benutzer- und Zugriffskontrolle).
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1 0 . 5 Die Zugriffsrechte auf Daten in der,,DNA-Analyse-Datei" werden in der Datenverar-
beitungsanlage so vergeben, daß Veränderung oder Löschung der Daten ausschließ-
lich durch berechtigte Mitarbeiter der Behörde erfolgt, die die Daten eingegeben hat
(Speicherkontrol le, vgl. S 11 Abs. 3 BKAG).

Die Übertragung der Daten erfolgt ausschließlich auf für Abfragen berechtigte Daten-
endgeräte über besonders geschützte dedizierte Übertragungswege zwischen den
Landeskriminalämtern und dem Bundeskriminalamt (Ubermitt lungskontrol le).

1 0 . 6
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